Fachgruppe „Bildung“ der SVP-ArbeitnehmerInnen kritisiert EuGH-Urteil
Kreuze nicht aus den Klassenzimmern entfernen
Die europäische Geschichte und Kultur ist geprägt von der christlichen Religion. Die Aufklärung und die Menschenrechte, die das geistige Fundament unserer Gesellschaft darstellen, wären ohne den Gedanken der Nächstenliebe und dem Respekt vor der Würde des Menschen nicht denkbar. Aus diesem Grund kritisiert die Fachgruppe „Bildung Schule, Universität, Weiterbildung, Stipendien“ der ArbeitnehmerInnen in der SVP das Urteil des EuGH, durch welches Kruzifixe in Schulklassen als Verletzung der Religionsfreiheit eingestuft werden.

Die Nächstenliebe und der Respekt der Menschenwürde sind identisch mit den christlichen Grundwerten. Das Kreuz ist nicht nur ein religiöses Symbol, es kann auch als Symbol für eine Geisteshaltung gesehen werden. „Nur eine geistige Grundhaltung, welche die Freiheit, die Solidarität und die Toleranz innerhalb einer Gesellschaft in den Vordergrund stellt, kann langfristig das Wohl der Menschen garantieren.“, stellt die Sprecherin der Fachgruppe Herta Mitterer Zublasing fest.
Wenn Schule mehr sein soll, als eine Anstalt der reinen Wissensvermittlung, ist auch eine Wertevermittlung unabdingbar. Die Religionsfreiheit ist ein hohes Gut, das es zu respektieren gilt. Dennoch muss dies nicht im Widerspruch mit dem Aufhängen eines Kruzifix stehen. „Eltern haben das Recht ihre Kinder aus dem Religionsunterricht zu nehmen. Sie haben aber nicht das Recht, an den Grundwerten, welche die Existenz eines Gemeinwesens gefährden, zu rütteln!“, so Herta Mitterer Zublasing abschließend.
Herta Mitterer Zublasing ist Sprecherin der Fachgruppe „Bildung, Schule, Universität, Weiterbildung, Stipendien“ der ArbeitnehmerInnen in der SVP.
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